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Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	
	
am	14.12.2017	 soll	 die	 neue	 Sondernutzungssatzung	 im	Mobilitätsausschuss	 behandelt	werden.	Da-
nach	sind	die	Behandlung	im	Planungsausschuss	und	die	Verabschiedung	im	Rat	vorgesehen.	Der	vor-
liegende	Entwurf	beachtet	aus	unserer	Sicht	die	Belange	des	Fußverkehrs	sehr	unzureichend	und	be-
darf	vor	seiner	Verabschiedung	dringend	einer	Überarbeitung.	
	
Bitte	sehen	Sie	es	uns	nach,	dass	wir	uns	erst	jetzt	an	Sie	wenden.	Zum	einen	wurden	wir	seitens	der	
Stadtverwaltung	bisher	nicht	beteiligt.	Zum	anderen	ist	es	für	einen	ehrenamtlich	arbeitenden	Verein	
nicht	immer	so	einfach,	bei	der	Vielzahl	der	Themen	alles	im	Auge	zu	behalten.	
	
Im	Januar	2014	hat	der	Mobilitätsausschuss	die	„Vision	2050“	verabschiedet.	Die	darauf	aufbauende	
Mobilitätsstrategie	 2030	 formuliert	 für	 den	 Fußverkehr	 u.a.	 folgendes:	 “Bei	Neu-	 und	Umplanungen	
von	 Straßen	 wird	 vorrangig	 für	 ausreichend	 Bewegungsraum	 für	 Fußgänger	 gemäß	 den	 Entwurfs-
standards	gesorgt.	...“.	An	diesen	Vorgaben	soll	die	Sondernutzungssatzung	daher	ausgerichtet	werden.	
	
Warum	uns	dieses	Thema	so	wichtig	ist?	Das	Zu-Fuß-Gehen	als	die	natürlichste	und	umweltfreund-
lichste	Bewegungsform	überhaupt	ist	in	den	letzten	Jahrzehnten	erheblich	zurückgegangen.	Dabei	ist	
es	 für	 eine	 gesunde	Entwicklung	 von	Kindern	 elementar	wichtig,	 ebenso	 aber	 auch	 für	 Erwachsene	
und	ältere	Menschen.	Neben	weiteren	Aspekten	spielt	es	auch	für	die	Lebensqualität	der	Wohnviertel	
und	für	die	Attraktivität	der	Innenstadt	eine	entscheidende	Rolle.	Die	ureigenste	Aufgabe	von	Gehwe-
ge	 ist	daher	zunächst,	dass	Fußgänger	zügig,	 sicher,	komfortabel	und	ohne	Barrieren	gehen	können.	
Sondernutzungen	haben	sich	diesem	Ziel	unterzuordnen,	insbesondere	wenn	sie	primär	kommerziel-
len	Zwecken	dienen.	
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Welchen	Bewegungsraum	brauchen	Fußgänger	nach	den	Entwurfsstandards?	
Dass	minimale	Gehwegbreiten	von	stellenweise	unter	1,00	m	der	Vergangenheit	angehören	sollten,	ist	
sicherlich	mittlerweile	unstrittig.	Was	Fußgänger	brauchen,	wurde	von	Fachleuten	hinlänglich	unter-
sucht	und	wird	in	den	geltenden	Richtlinien	in	etwa	so	beantwortet:	
	

• Fußgänger	 sollten	 nebeneinander	 gehen	 und	 sich	 begegnen	 können,	 auch	wenn	 sie	 Taschen	
oder	Schirme	tragen	oder	mit	einem	Kinderwagen,	Rollator	oder	Rollstuhl	unterwegs	sind,	

• Fußgänger	 brauchen	 darüber	 hinaus	 einen	 Sicherheitsabstand	 zu	 festen	 Hindernissen	 und	
zum	Kfz-Verkehr.	

	
Die	Richtlinien	kommen	daher	auf	eine	Grundbreite	von	etwa	2,50	m.	Bei	stärkerem	Fußverkehr,	Ge-
schäftsauslagen,	vor	Schaufenstern	usw.	werden	Mehrbreiten	benötigt.	
	
Der	 vorliegende	 Entwurf	 der	 Satzung	 sieht	 für	 die	 Restgehwegbreite	 jedoch	 grundsätzlich	 das	Maß	
von	nur	1,80	m	vor.	An	„Engstellen“	sollen	sogar	1,50	m	möglich	sein.	
	
Sicher	ist	es	zu	vertreten,	dass	in	Ausnahmefällen	Fußgänger	auf	Sichtweite	auch	einmal	kurz	warten	
müssen,	bis	der	Entgegenkommende	die	Engstelle	passiert	hat.	Aber	dies	sollte	ein	Ausnahmefall	sein,	
der	auch	nur	bei	geringem	Fußgängerverkehr	in	Frage	kommt.	
	
Folgende	Fragestellungen	werden	durch	den	Entwurf	der	Sondernutzungssatzung	bisher	nicht	beach-
tet:	
	

• Ausnahmen	von	der	Regelbreite	2,50	m	
Wie	wird	sichergestellt,	dass	Gehwege	grundsätzlich	auf	dieser	Breite	von	Hindernissen	 frei-
gehalten	werden	und	Sondernutzungen,	die	dieses	Maß	weiter	 einengen,	 eine	eng	begrenzte	
Ausnahme	bleiben?	

	
• Abstand	von	„Engstellen“	

Nach	dem	Entwurf	darf	eine	1,50	m	breite	Engstelle	nur	max.	10	m	lang	sein.	Nach	kurzem	Ab-
stand	könnte	aber	schon	die	nächste	Engstelle	 folgen.	Damit	würde	die	Attraktivität	 für	Fuß-
gänger	über	längere	Strecken	stark	herabgesetzt.	

	
• Größere	Breiten	bei	stärkerem	Fußgängeraufkommen	

Die	im	Entwurf	der	Satzung	angegebenen	Restbreiten	funktionieren	nur	bei	geringem	Fußgän-
geraufkommen.	In	den	übrigen	Fällen	brauchen	Fußgänger	mehr	Platz.	Hier	müssen	erforder-
liche	Breiten	in	Abhängigkeit	von	der	Anzahl	der	Fußgänger	festgelegt	werden.		

	
• Wie	wird	die	Qualität	der	Premiumwege	für	Fußgänger	gesichert?	

Auf	Grundlage	des	Innenstadtkonzepts	2022	sollen	zehn	Premiumwege	von	der	Innenstadt	ins	
Grüne	entstehen.	Mit	dem	Beschluss	des	Planungsausschusses	vom	10.11.2016	wird	die	Um-
setzung	der	ersten	Routen	derzeit	vorbereitet.	U.a.	sollen	dabei	die	Gehwege	in	Teilabschnitten	
verbreitert	werden.	 Es	 darf	 nicht	 sein,	 dass	mit	 erheblichen	 finanziellen	Mitteln	 solche	Bau-
maßnahmen	umgesetzt	werden	und	dann	später	die	gewonnene	Breite	durch	Sondernutzun-
gen	wieder	verloren	geht.		
	

• Wie	werden	städtebauliche	Zielsetzungen	nach	dem	Neu-	und	Ausbau	von	Straßen	ge-
wahrt?	
Beim	Neu-	und	Ausbau	von	Straßen	werden	die	Gehwege	möglichst	in	ihrer	Breite	den	aktuel-
len	 Entwurfsstandards	 angepasst,	 damit	 der	 Fußverkehr	 gestärkt	 wird.	 Weiterhin	 werden	
städtebauliche	und	verkehrliche	Gesichtspunkte	bei	der	Neuaufteilung	des	Straßenraums	be-
rücksichtigt.	 Eine	 Genehmigungspraxis,	 die	 den	 Spielraum	 der	 Sondernutzungssatzung	 aus-
nutzen	würde,	 führt	 im	Nachhinein	dazu,	dass	diese	Ziele	unterlaufen	werden.	Es	besteht	die	
Gefahr,	 dass	 für	 Fußgänger	 nur	 Restflächen	 z.B.	 zwischen	 Außengastronomie	 und	 Fahrrad-
ständern	übrig	bleiben.	
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Ein	 Beispiel	 ist	 die	 Hartmannstraße.	 Hier	 wur-
den	 beim	 letzten	 Umbau	 die	 Stellplätze	 redu-
ziert,	 um	 großzügige	 Gehwege	 zu	 schaffen.	
Durch	 die	 nachträglich	 genehmigte	 Außengast-
ronomie	im	Bereich	der	Gaststätte	Dean	&	David	
bleibt	 den	 Fußgängern	 nur	 noch	 eine	 schmale	
Gasse.	Die	Flächenaufteilung	geht	hier	erheblich	
zu	Lasten	der	Fußgänger.	
	
	
	
	
	
	
Ein	weiteres	Beispiel	ist	der	Adalbertsteinweg	in	
Nähe	des	Steffensplatzes.	Die	Außengastronomie	
lässt	auf	der	südlichen	Seite	nur	noch	eine	Geh-
wegbreite	 von	 etwa	 1,50	m	 übrig.	 Dies	 steht	 in	
einem	 krassen	 Missverhältnis	 zu	 der	 Gesamt-
breite	des	Straßenraums	von	etwa	28	m	und	zur	
hohen	Anzahl	der	Fußgänger.		
	
	
	
	
	
	
	

• Vermeidung	von	Konflikten	zwischen	Fußgängern	und	Radfahrer	
Gehwege,	die	neben	einem	Radweg	verlaufen	und	zu	schmal	sind,	führen	zum	Ausweichen	der	
Fußgänger	auf	den	Radweg.	Hier	sollten	keine	Engstellen	von	1,50	m	oder	1,80	m	genehmigt	
werden.	
	
Gemeinsame	Geh-/Radwege	 sowie	 für	 Radfahrer	 freigegebene	 Gehwege	müssen	mindestens	
2,50	m	breit	sein,	um	Fußgänger	und	Radfahrer	nicht	unnötig	Konflikten	auszusetzen.	In	vielen	
Fällen	ist	sogar	das	zu	schmal.	Hier	dürfen	keine	Unterschreitungen	genehmigt	werden.	
	
Für	den	Radverkehr	freigegebene	Fußgängerzonen	und	verkehrsberuhigte	Bereiche	brauchen	
ebenfalls	zusätzliche	Breiten,	um	Konflikte	zu	vermeiden.	Für	diese	Situationen	sieht	der	Ent-
wurf	der	Sondernutzungssatzung	keine	Regelungen	vor.	Zum	Beispiel	hat	die	Ausweitung	der	
Sondernutzungen	in	den	Bereichen	Schmiedstraße,	Münsterplatz	und	Fischmarkt	 in	den	letz-
ten	 Jahren	das	Miteinander	von	Fußgängern	und	Radfahrern	 langsam	aber	stetig	verschlech-
tert,	obwohl	hier	u.a.	wichtige	beschilderte	Radrouten	verlaufen.	
	
Im	 Zuge	 von	 Radvorrangrouten	 sowie	 Haupt-	 und	 Nebenrouten	 für	 den	 Radverkehr	 muss	
ebenfalls	gewährleistet	werden,	dass	Sondernutzungen	auf	den	Gehwegen	bzw.	in	gemeinsam	
genutzten	 Bereichen	 nicht	 zu	 Konflikten	 führen	 und	 sowohl	 Fußgänger	 als	 auch	 Radfahrer	
komfortabel	und	sicher	unterwegs	sein	können.		
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Mit	den	genannten	Aspekten	möchten	wir	deutlich	machen,	dass	der	 jetzige	Entwurf	der	Sondernut-
zungssatzung	 wichtige	 Anliegen	 des	 Fußverkehrs	 nicht	 berücksichtigt.	Bitte	 setzen	 Sie	 sich	 dafür	
ein,	dass	der	Entwurf	überarbeitet	wird	bzw.	ergänzende	Regelungen	geschaffen	werden.	Gerne	
möchten	wir	mit	Ihnen	auch	in	einem	persönlichen	Gespräch	das	Thema	erörtern,	um	gute	Lösungen	
zu	 finden.	 Für	 einen	 Terminvorschlag	 wären	 wir	 Ihnen	 dankbar	 (Tel.	 0151/11605643,	 bzw.	
ralf.oswald@googlemail.com).	
	
	
	
VCD	Aachen	e.V.	
Für	den	Vorstand	
	 	 	
gez.	Ralf	Oswald	


